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Wintersession 2020 im Parlamentsgebäude 
Schutzmassnahmen und Verhaltenshinweise 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die zweite Welle der COVID-19 Pandemie hat die Schweiz voll erfasst, und seit Anfang 

Oktober 2020 ist eine starke Zunahme der Fallzahlen, der Hospitalisierungen und auch der 

Todesfälle zu verzeichnen. Seit einigen Tagen scheinen sich die Neuinfektionen zu 

stabilisieren, aber die Trendumkehr, die Bundesrat und Kantone mit ihren Massnahmen 

anstreben, ist noch nicht erreicht.  

In dieser Ausnahmesituation müssen die Eidgenössischen Räte ihrer Verantwortung 

nachkommen können. Die Verwaltungsdelegation (VD) ist bestrebt, die notwendigen 

Rahmenbedingungen für einen sicheren und geordneten Parlamentsbetrieb zu schaffen. Sie 

hat in den vergangenen Wochen das Schutzkonzept, das während der Herbstsession zum 

Einsatz kam, kritisch geprüft. Die VD gab einzelne weitere Massnahmen in Auftrag, kam 

ansonsten aber zum Schluss, dass sich dieses Konzept bewährt hat. Auch Mitglieder des 

Bundesrates und Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamts für Gesundheit bestätigten der 

VD gegenüber, dass die Schutzvorkehrungen des Parlaments der Situation angemessen sind. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen diese Schutzmassnahmen nochmals in Erinnerung 

rufen. Die drei wichtigsten Verhaltenshinweise bleiben unverändert:  

 Halten Sie Abstand zueinander  

 Desinfizieren Sie sich die Hände 

 Tragen Sie eine Maske 

Natürlich ersuchen wir Sie weiterhin, nur am Sessionsbetrieb teilzunehmen, wenn Sie sich 

gesund fühlen. Bei Auftreten von COVID-19 Symptomen sollten Sie sich umgehend testen 

lassen und sich nicht im Parlamentsgebäude aufhalten.  
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Schutzkonzept im Parlamentsbetrieb 

Die Grundzüge des Schutzkonzepts im Parlamentsgebäude sind Ihnen aus der Herbstsession 

und den Kommissionssitzungen bekannt. Die Plexiglas-Trennwände, die Maskentragepflicht, 

das Abstandhalten und die Händehygiene können Ansteckungen verhindern und das Risiko 

senken, dass wir uns in Quarantäne begeben müssen. Bitte halten Sie sich auch ausserhalb 

des Parlamentsgebäudes an diese grundlegenden Verhaltenshinweise. Die Vorkehrungen im 

Bundeshaus sind wirkungslos, wenn wir uns in den sitzungsfreien Zeiten nicht an diese 

Vorgaben halten. Das vollständige Schutzkonzept im Parlamentsgebäude finden Sie unter 

diesem Link.  

 

Zutrittsregelung zum Parlamentsgebäude 

Die Zutrittsregelung zum Parlamentsgebäude wurde per 16. November 2020 erneut 

eingeschränkt und Ihnen bereits kommuniziert (vgl. separates Schreiben). Nebst den 

persönlichen Mitarbeitenden mit Zutrittsberechtigung gemäss Artikel 69 Absatz 2 

Parlamentsgesetz, Sitzungsteilnehmenden, Medienschaffenden mit Dauerausweis und 

Handwerkerinnen und Handwerkern sind nur noch maximal zwei Gäste pro Ratsmitglied 

zugelassen. Wir bitten Sie, Ihre Gäste beim Besuchereingang Süd abzuholen und sie dort 

wieder hinauszubegleiten. Falls Sie Sitzungen im Parlamentsgebäude abhalten und dazu 

externe Sitzungsteilnehmende einladen möchten, lassen Sie diesen Personen bitte eine 

schriftliche Sitzungsbestätigung zukommen (z.B. eine Outlook-Einladung oder eine E-Mail). 

So sind externe Sitzungsteilnehmende für das Sicherheitspersonal identifizierbar. Alle 

Personen müssen zudem ihre Kontaktangaben angeben.  

Die Tribünen sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und werden nicht besetzt. Einzig bei 

Wahlen, Vereidigungen und Verabschiedungen stehen für Familienangehörige und Gäste eine 

beschränkte Anzahl Plätze zur Verfügung.  

 

Veranstaltungen und Feierlichkeiten  

Wie bis anhin sind ausserparlamentarische Veranstaltungen im Parlamentsgebäude nicht 

zugelassen. Wir ersuchen Sie, sich an dieses Verbot zu halten und es auch nicht zu umgehen, 

indem Sie Veranstaltungen als parlamentarische Sitzungen kennzeichnen. Wir möchten Ihnen 

an dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass der Bundesrat alle Veranstaltungen mit mehr als 50 

Teilnehmenden verboten hat und an Veranstaltungen im privaten Raum höchstens 10 

Personen teilnehmen dürfen. Auch wenn der Parlamentsbetrieb ausdrücklich von diesen 

Massnahmen ausgenommen ist, appellieren wir an Sie, in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel 

voranzugehen.  

https://parlnet.parlament.ch/documents/20123/126706/2020-11-13-Schutzkonzept-Wintersession-d.pdf/485fedfa-3597-0234-6fbd-8cc772f3837e?t=1606224889767
https://parlnet.parlament.ch/documents/20123/126315/2020-11-13-schreiben-ratspraesidien-d.pdf/a2c25236-5c43-fbd9-1d68-f0fbc9df7424?t=1605600864559
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Die Feierlichkeiten anlässlich der Wahl der Ratspräsidenten (wie auch des 

Bundespräsidenten) finden in einem reduzierten Rahmen und auf persönliche Einladung statt.  

 

Luftqualität im Parlamentsgebäude 

Die Lüftungsanlage im Parlamentsgebäude wird ausschliesslich mit Aussenluft betrieben. Die 

Abluft wird separat aus dem Gebäude geführt. Die Frischluft wird aus einem Bereich 

angesaugt, der für Personen unzugänglich ist. Über die Luftzufuhr werden somit keine Viren 

in den Innenraum des Parlamentsgebäudes getragen. Weitere Informationen zur Luftqualität 

im Parlamentsgebäude finden Sie hier.  

 

COVID-19 Test-Möglichkeiten für Ratsmitglieder 

Wie bis anhin gilt: bitte lassen Sie sich beim Auftreten von COVID-19 Symptomen umgehend 

testen. Seit Anfang November 2020 sind in der Schweiz nebst den PCR-Tests auch Antigen-

Schnelltests zugelassen. Diese können ausserhalb von bewilligten Laboratorien durchgeführt 

werden und liefern ein rascheres Testergebnis. Schnelltests weisen jedoch eine geringere 

Sensitivität und Spezifität als PCR-Tests auf.  

Gemäss Empfehlungen des BAG kann ein Antigen-Schnelltest in Betracht gezogen werden, 

wenn Sie COVID-19 Symptome aufweisen, diese vor weniger als vier Tagen begonnen haben 

und Sie nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören. Bei asymptomatischen 

Personen empfiehlt das BAG die Durchführung eines Antigen-Schnelltests nur dann, wenn Sie 

eine Meldung der SwissCovid App erhalten, die Ihnen anzeigt, dass Sie Kontakt zu einer 

positiv getesteten Person hatten; oder wenn Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt oder die kantonale Stelle 

den Schnelltest anordnet, weil Sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. 

Sollten Sie asymptomatisch sein und die genannten Voraussetzungen nicht auf Sie zutreffen, 

werden die Testkosten nicht vom Bund übernommen. 

Während der Wintersession können Sie folgende Testmöglichkeiten nutzen: 

- PCR-Tests: Das PCR-Test-Angebot für Ratsmitglieder beim Inselspital Bern steht auch 

während der Wintersession zur Verfügung. 

- Antigen-Schnelltests: Mit dem City Notfall und der Dr. Noyer Apotheke Bern wurde ein 

Schnelltest-Angebot für Ratsmitglieder vereinbart. Der City Notfall und die Dr. Noyer 

Apotheke orientieren sich an den Testkriterien des BAG und führen bei 

asymptomatischen Personen keine Schnelltests durch.  

Nähere Angaben zu diesen Testmöglichkeiten und zu den Öffnungszeiten finden Sie unter 

folgendem Link. Da sich die Schnelltest-Kapazitäten noch im Aufbau befinden und auch die 

https://parlnet.parlament.ch/documents/20123/126706/factsheet-luftqualitaet-d-f.pdf/ed92d352-a981-5b2a-8947-03053153943c?t=1605192125714
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://parlnet.parlament.ch/documents/20123/126706/Merkblatt-Covid-19-Tests-d-f.pdf/bced7e7e-7ea5-eaff-7f05-f3fdeb1422cb?t=1606224889135
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Testkriterien des BAG ändern könnten, beobachten wir die Lage laufend und prüfen, ob das 

Schnelltest-Angebot für Ratsmitglieder entsprechend anzupassen ist. 

Nach einem Test begeben Sie sich bis zum Vorliegen des Testresultates in Isolation. Im Falle 

eines positiven Testresultats führen Sie diese Isolation weiter und befolgen die Anweisungen 

des BAG. Sie sind gebeten, das Ratspräsidium und/oder den Generalsekretär bzw. die 

stellvertretende Generalsekretärin umgehend zu informieren.  

Im Falle eines negativen Testresultats können Sie die Isolation 24 Stunden nach Abklingen 

der Symptome beenden. Danach können Sie wieder am Ratsbetrieb teilnehmen.  

 

Grippeimpftag für Ratsmitglieder 

Am 1. Dezember 2020 findet im Parlamentsgebäude ein Grippeimpftag für Ratsmitglieder 

statt. Das BAG empfiehlt die Grippeimpfung ausdrücklich. Nähere Angaben zum 

Grippeimpftag werden Ihnen zu Beginn der Session mitgeteilt.  

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und das Beachten der Verhaltenshinweise. Wir alle 

sind aufgerufen, uns verantwortungsvoll zu verhalten, um das Funktionieren der 

Bundesversammlung zu gewährleisten. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

Isabelle Moret      Hans Stöckli 
Nationalratspräsidentin    Ständeratspräsident 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_isolation.pdf
https://www.impfengegengrippe.ch/de-ch/

